
NEUER STROMANBIETER
Sicher den Stromversorger wechseln

Mit Checkliste
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DAS WICHTIGSTE  
VORAB
l Kann ich überhaupt wechseln?
Wer selbst einen Stromzähler für sein Haus oder 
seine Wohnung und einen Liefervertrag mit 
einem Stromanbieter hat, kann seinen Strom-
lieferanten frei wählen. Das sollte in nahezu 
jedem privaten Haushalt in Deutschland der 
Fall sein. Wenn das bei Ihnen anders ist, sollten 
Sie klären lassen, ob diese Situation bei Ihnen 
überhaupt zulässig ist. Kann das z. B. bei einer 
Untervermietung der Fall sein? Rechtliche Bera-
tung erhalten Sie bei der Verbraucherzentrale.

Auch wenn bei Ihnen eine Wärmepumpe oder 
ein Nachtspeicherofen Strom für Wärme ver-
braucht, können Sie den Anbieter wechseln. 
Auch hierzu informieren wir!

Wenn Ihr Anschluss gesperrt ist, können Sie sich 
ebenfalls an die Verbraucherzentrale wenden. 
Die Kontaktdaten der Energiekostenberatung 
finden Sie auf der Rückseite.

l Der Wechsel ist einfach
Sie suchen sich einen neuen Stromanbieter 
und mit diesem schließen Sie einen neuen Ver-
trag ab. Alles weitere erledigt danach der neue 
Anbieter/Versorger für Sie.

l Vor dem Wechsel
Sie müssen vor allem wissen, wie lange Sie an 
den alten Versorger vertraglich gebunden sind.

l Keine Angst
Sie brauchen keine Versorgungsunterbrechung 
zu befürchten. Sollte irgendetwas schiefgehen, 
übernimmt automatisch der regionale Anbieter, 
der sogenannte Grundversorger, vorüberge-
hend Ihre Belieferung mit Strom. Falls tatsäch-
lich mal etwas schief geht, erhalten Sie bei der 
Verbraucherzentrale rechtlichen Rat. 

l Nach dem Wechsel ist vor dem Wechsel
Bleiben Sie dran. Prüfen Sie jährlich Ihren Ver-
trag und neue Angebote und wechseln Sie im 
Bedarfsfall erneut.

l Die Verbraucherzentrale berät Sie zum 
Anbieterwechsel 

Telefonnummern und Kontaktdaten finden Sie 
auf der Rückseite.



4 5

CHECKLISTE – DER WECHSEL 
SCHRITT FÜR SCHRITT
 

Prüfen Sie im alten Vertrag zunächst, wann 
Sie Ihren laufenden Vertrag kündigen können.  

Informationen dazu finden Sie unter anderem auf Ihrer letz-
ten Rechnung, im Vertrag oder Sie bekommen diese von 
Ihrem Stromversorger. Sind Sie in der Grundversorgung, 
können Sie den Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwei  
Wochen kündigen. Bei einem Sondervertrag ist zwei Monate 
vor Beginn der Kündigungsfrist ein guter Zeitpunkt, um den 
Wechsel entspannt anzugehen.  ....................... (siehe S. 6)

Ermitteln Sie Ihren jährlichen Stromverbrauch 
anhand des Durchschnitts der letzten Jahre, 

denn Ihre mögliche Ersparnis hängt in erster Linie mit Ihrem 
Verbrauch zusammen. Hilfreiche Tipps dazu finden Sie weiter 
hinten.  ............................................................. (siehe S. 6)

Ermitteln Sie die Höhe der zuletzt auf Ihrer 
Stromrechnung abgerechneten Preise. In der 

Regel sind das der Grundpreis, der in Euro pro Jahr oder 
Monat (€/Jahr bzw. €/Monat) angegeben ist, und der Ver-
brauchspreis, der in Cent pro verbrauchter Kilowattstunde 
(Ct/kWh) genannt ist. Der Preis bestimmt zusammen mit 
Ihrem individuellen Verbrauch aus Schritt 2 die Höhe Ihrer 
Stromkosten. Wichtig ist auch, ob Kosten für den Betrieb 
des Stromzählers enthalten waren.  .................. (siehe S. 8)

Informieren Sie sich über Preise und Angebote 
anderer Anbieter. Das kann zum Beispiel über 

Vergleichsportale im Internet erfolgen oder bei der Verbrau-
cherzentrale. Doch der Preis ist nicht alles. ...... (siehe S. 10)

Wenn Sie interessante Angebote gefunden 
haben, fordern Sie direkt beim Anbieter oder 

über den Tarifrechner die Vertragsunterlagen für den neuen 
Vertrag an. ...................................................... (siehe S. 15)

Prüfen Sie die Unterlagen zum neuen Vertrag 
sorgfältig. Wichtig: Vergleichen Sie die Anga-

ben mit den zuvor recherchierten Angaben zu Preis, Liefer-
beginn, Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung und Kündi-
gungsfrist. Sind die Kosten für den Stromzähler (Kosten für 
Messstellenbetrieb) enthalten?  ...................... (siehe S. 15)

Ist alles in Ordnung, so schicken Sie den unter-
zeichneten Liefervertrag an den gewählten Ver-

sorger zurück oder beauftragen den neuen Lieferanten über 
das Internet bzw. das Vergleichsportal. Im Belieferungsauftrag 
müssen Sie Zählernummer, Zählerstand und Jahresverbrauch 
angeben. In den Unterlagen ist in der Regel die Vollmacht 
für den neuen Anbieter zur Kündigung des alten Vertrages 
enthalten. Sie muss von Ihnen nur unterschrieben werden.  
........................................................................ (siehe S. 17)

Um den Schritt „Ummeldung am Stromnetz“ 
müssen Sie sich nicht kümmern. Er läuft ohne 

Ihr Zutun im Hintergrund ab: Der neue Lieferant regelt den 
notwendigen Datenaustausch mit dem alten Anbieter und 
meldet Sie beim Stromnetzbetreiber als neuen Kunden an.   
........................................................................(siehe S. 18)

Der neue Anbieter schickt Ihnen eine Bestäti-
gung über Vertragsabschluss und Lieferbeginn. 

Vergessen Sie nicht, sich am Tag des Lieferbeginns den Zäh-
lerstand zu notieren.  ........................................(siehe S. 18)

Der bisherige Lieferant muss Ihre Anschluss- 
stelle beim Stromnetzbetreiber freigeben und 

Ihnen innerhalb von sechs Wochen eine Schlussrechnung 
zusenden. In der Regel bestätigt er auch die Kündigung.  
............................................................................... (siehe S. 18)



PRÜFUNG DES ALTEN  
VERTRAGS

Ein Anbieterwechsel macht nur Sinn, wenn Sie ihn zeitnah 
vornehmen können. Wenn Sie im alten Vertrag noch lange 
gebunden sind, können sich Preise zwischenzeitlich verän-
dern. Ob Sie sich aus dem aktuellen Vertrag lösen können, 
hängt von der dort vereinbarten Kündigungsfrist ab.

Sind Sie noch Kunde des örtlichen Grundversorgers, zum 
Beispiel bei den Stadt- oder Gemeindewerken, und haben 
Sie auch dort bisher keinen besonderen Vertrag abgeschlos-
sen, so werden Sie als Haushaltskunde in der Grundversor-
gung nach allgemeinen Preisen beliefert. Es gilt dann allein 
die Grundversorgungsverordnung, die alle Pflichten und 
Rechte regelt. Die Grundversorgung lässt sich jederzeit mit 
einer Frist von zwei Wochen kündigen. Das ist sehr flexibel, 
die Preise in der Grundversorgung sind aber meistens sehr 
hoch.

Wenn Sie mit Ihrem regionalen Anbieter oder einem anderen 
Versorger bereits einen gesonderten Vertrag abgeschlossen 
haben, dann haben Sie einen Sondervertrag. Hier kann die 
Vertragslaufzeit bis zu zwei Jahre betragen. Die Kündigungs-
frist kann bis zu drei Monate betragen. Die Preise sind in 
Sonderverträgen in der Regel wesentlich besser als in der 
Grundversorgung.

ERMITTLUNG DES EIGENEN 
VERBRAUCHS

Um das beste Angebot zu finden, müssen Sie Ihren Jahres-
verbrauch kennen. Sowohl Tarifrechner als auch die Versor-
ger selbst benötigen diese Angabe, da Ihre Rechnung am 
Ende des Jahres natürlich davon abhängt, wieviel Strom Sie 
verbraucht haben.

Ermitteln können Sie den Verbrauch auf mehrere Weisen:

1. Anhand Ihrer letzten Jahresrechnung(en)

Ihren Jahresverbrauch finden Sie, angegeben in kWh (Kilo-
wattstunden), auf Ihrer Jahresabrechnung. Haben Sie meh-
rere Abrechnungen aus der Vergangenheit zur Hand, so er-
mitteln Sie den Durchschnitt.
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2. Liegt keine Rechnung für volle zwölf Monate vor, können 
Sie entweder

•  den Verbrauch mit Hilfe Ihrer Verbraucherzentrale  
ermitteln (Kontaktdaten siehe Rückseite) oder

•  selbst einen ungefähren Wert mit Hilfe der folgenden 
Tabelle errechnen.

Die Tabelle zeigt den Durchschnittsverbrauch bei unter-
schiedlichen Haushaltsgrößen (Zahl der Personen in Haus 
oder Wohnung) für Mietwohnungen mit und ohne elekt-
rische Warmwasserbereitung. Dargestellt ist jeweils der 
Mittelwert, also weder ein besonders sparsamer noch ein 
besonders hoher Verbrauch. Die Größe der Wohnung spielt 
keine Rolle.

Personenzahl  
im Haushalt

Durchschnittlicher 
Verbrauch ohne 
Warmwasser-
bereitung in kWh 
pro Jahr

Durchschnittlicher 
Verbrauch mit 
Warmwasser-
bereitung in kWh 
pro Jahr

1 1.400 1.800

2 1.800 2.600

3 2.200 3.400

4 2.600 4.200

5 3.000 5.000

6 3.400 5.800

7 3.800 6.600

8 4.200 7.400

9 4.600 8.200

10 5.000 9.000

Beispiel: Sie bewohnen mit einer vierköpfigen Familie ein 
kleines Haus, in dem Durchlauferhitzer das Warmwasser  
bereitstellen, also mit Strom. Sie orientieren sich dann in 
der Spalte ganz rechts.

3. Anhand einer Zählerablesung

Wenn Sie zu Beginn des Jahres und am Jahresende abge-
lesen haben, ziehen Sie den Anfangszählerstand vom End-
zählerstand ab. Die so erhaltene Differenz zeigt den genauen 
Jahresverbrauch in Kilowattstunden an.
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ERMITTLUNG DES ZULETZT 
BERECHNETEN PREISES 
(PREIS IM ALTVERTRAG)

Fast ebenso wichtig wie der individuelle Verbrauch ist der 
aktuell bei Ihnen gültige Preis Ihres momentanen Versorgers.

Der Strompreis setzt sich im Wesentlichen aus zwei Kompo-
nenten zusammen, die ebenfalls auf Ihrer letzten Abrech-
nung zu finden sind:

•  Der verbrauchsunabhängige Grundpreis
 Das ist ein fester Betrag pro Monat oder Jahr. Er ist vom 

Verbrauch unabhängig und deckt unter anderem die 
festen Kosten des Unternehmens ab, ist aber oft auch 
eine fixe Pauschale für die Bereitstellung des Stroms.

•  Der Verbrauchs- oder Arbeitspreis 
 Dieser wird nach Ihrem Verbrauch in Cent pro Kilowatt-

stunde berechnet.

Beide Preise sind auf Ihrer Abrechnung in der Re-
gel nur im Zusammenhang mit Ihrem Verbrauch 

dargestellt. Diese Darstellung erfolgt auf der Abrechnung 
als Netto-Betrag. Um im folgenden Schritt den alten Preis 
mit dem neuen Preis vergleichen zu können, müssen Sie 
aber den Bruttopreis kennen. Das ist der Preis, den Sie 
tatsächlich zahlen. Dazu nehmen Sie den auf der Abrech-
nung ermittelten Nettopreis mit 1,19 mal (für 19 Prozent 
Mehrwertsteuer).

Manche Anbieter haben nur einen Arbeits- und keinen Grund-
preis genannt. Diese sogenannten linearen Tarife haben den 
Vorteil, dass sie sehr übersichtlich sind, denn es wird nur 
der Verbrauch abgerechnet. Allerdings ist der Verbrauchpreis 
in der Regel etwas höher als bei vergleichbaren Tarifen mit 
Grundpreis.

Beispiel: Der Verbrauchspreis auf der letzten Abrechnung 
beträgt 26,89 Ct/kWh netto. Dann zahlen Sie 32 Ct/kWh 
brutto (26,89 x 1,19 = 31,9991). Da die Angebote von Versor-
gern immer Bruttopreise enthalten, ist das der Preis, den Sie 
vergleichen müssen.

Wenn Sie bereits einen modernen Stromzähler (digitaler 
Stromzähler) oder gar einen Smart Meter haben, müssen 
Sie darauf achten, ob Ihr alter Versorger den „Messstellen-
betrieb“ auf seinen Rechnungen mitabgerechnet hat oder 
ob Sie ggf. eine gesonderte Rechnung vom Messstellen-
betreiber selbst erhalten haben. Der Messstellenbetreiber, 
also das Unternehmen, das sich um den modernen Zähler 
oder Smart Meter kümmert und ihn auch wartet, ist oft der 
regionale Netzbetreiber, dem auch das Stromnetz bei Ihnen 
vor Ort gehört. Sie selbst oder Ihr Vermieter können aber auch 
einen Dritten mit dem Betrieb der Messstelle beauftragen. 
Dann stellt in der Regel diese dritte Firma eine Rechnung 
für den Messstellenbetrieb.
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ERMITTLUNG NEUER  
PREISE UND ANGEBOTE

Vergleichsportale im Internet sind eine gute Quelle, um sich 
einen Überblick über neue Angebote und Preise zu verschaffen. 
Sie müssen lediglich Ihren Jahresverbrauch und Ihre Post-
leitzahl eingeben. 

Die Nutzung von Vergleichsportalen kann aber nicht unein-
geschränkt empfohlen werden, zum Teil ist sogar Vorsicht 
geboten. Zum einen wird das Suchergebnis entsprechend 
der An- und Abwahl bestimmter Filterkriterien wie Ver-
tragslaufzeit, Vertragsverlängerung oder Kündigungsfrist 
maßgeblich beeinflusst. Diese Filter muss man jedoch alle 
auffinden und verstehen, um sie dann sinnvoll für ein in-
dividuell angepasstes Suchergebnis einsetzten zu können. 
Außerdem finanzieren sich fast alle Portale über Provisionen 
der gelisteten Anbieter für vermittelte Vertragsabschlüsse 
oder über Werbung. Sie arbeiten also überwiegend gewinn-
orientiert.

Die Verbraucherzentrale berät und unterstützt Sie gerne.

TARIFRECHNER RICHTIG NUTZEN
1. ALLE Filter finden

Wenn Sie einen Tarifrechner erstmalig aufrufen, sind alle 
Filter auf Standardeinstellung gestellt. Sie müssen aktiv die 
einzelnen Filter an- bzw. ausschalten, um das Suchergebnis 
Ihren konkreten Wünschen anzupassen. Das An- und Aus-
schalten geschieht regelmäßig durch das Setzen von Häk-
chen oder durch An/Aus-Schiebregler.

Suchen Sie immer nach der Möglichkeit sich alle Filter an-
zeigen zu lassen. Häufig sind wichtige Filter hinter einem 
kleinen Link wie „individuelle Einstellungen“ oder „erwei-
terte Filtereinstellungen“ verborgen.

2. Filter für sich nutzen und setzen:

Es gibt Tarifrechner, die ohne Veränderung der Filterein- 
stellungen nur die Anbieter listen, mit denen eine Provision 
für eine Vermittlung eines Kunden über das Portal vereinbart 
ist. Alle anderen Anbieter werden zunächst nicht angezeigt. 
Wenn Sie also auch Anbieter sehen wollen, die in Ihrem 
Postleitzahlen-Bereich zwar Angebote am Markt haben, aber 
an das Portal keine Vermittlungsprovision zahlen möchten, 

dann müssen Sie den Filter finden und entsprechend ein-
stellen. Zu diesen Anbietern können Sie dann zwar nicht 
direkt über das Portal wechseln, aber Sie können sich dann 
über deren Preise informieren und bei interessanten An-
geboten mit dem Unternehmen für einen Vertragsschluss 
selbst Kontakt aufnehmen. In der Regel müssen Sie dafür 
Filter wie „Alle Tarife“ anschalten oder „Nur Angebot mit 
Möglichkeit zum direkten Wechsel“ ausschalten.

Der Filter „nur Tarife mit hoher Kundenempfehlungsquote“ 
hat die gleiche Wirkung, da nur Kunden, die direkt über den 
Tarifrechner gewechselt haben, eine Bewertung abgeben 
können. Wollen Sie alle preisgünstigen Angebote sehen,  
deaktivieren Sie deshalb beide Filter.

Wollen Sie nur Verträge mit sehr flexibler Laufzeit sehen, 
wählen Sie die Vertragslaufzeit entsprechend kurz. Bei ei-
ner besonders kurzen Laufzeit von zwei Wochen können 
Sie sehr flexibel auf Preisänderungen oder sonstige Unan-
nehmlichkeiten reagieren. Die längste zulässige Erstlaufzeit 
eines neuen Vertrages beträgt zwei Jahre. Der Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses hat nichts mit dem Zeitpunkt des Liefer-
beginns zu tun.

Fast noch wichtiger sind die Regelungen zur Vertragsver-
längerung. Stellen Sie hier am besten nicht mehr als einen 
Monat Vertragsverlängerung ein, damit Sie nach Ablauf der 
Erstlaufzeit flexibel sind. Die längste zulässige Vertragsver-
längerung beträgt ein Jahr.

Mit der Kündigungsfrist verhält es sich ebenso. Je kürzer 
die Frist, desto flexibler können Sie auf Veränderungen am 
Markt, beim Preis oder im Bereich Kundenfreundlichkeit re-
agieren. Die längste zulässige Kündigungsfrist beträgt drei 
Monate, es gibt aber auch sehr kurze Kündigungsfristen, 
zum Beispiel von nur zwei Wochen.
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3. Und nun zum Preis!

Suchen Sie im Angebot nach dem konkreten Bruttopreis für 
die beiden Preisbestandteile Verbrauchspreis (Arbeitspreis) 
und Grundpreis (s.o.). Verlassen Sie sich nicht auf die pla-
kativ ausgelobte Ersparnis, denn der Vergleich erfolgt nur 
mit dem Preis des Grundversorgers in Ihrem Postleitzahlen-
Bereich. Die Rechner übernehmen meist keine Gewähr für 
die Richtigkeit der angezeigten Daten.

Schauen Sie unbedingt in die Preis- und Tarifdetails. Stimmen 
die Angaben nicht überein, sprechen Sie mit dem Anbieter  
Ihrer Wahl. Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Werbeaus-
sagen oder Rechenbeispiele. Das Angebot muss immer zu 
Ihrer konkreten Verbrauchssituation passen.

Werfen Sie immer zusätzlich einen sorgfältigen Blick auf die 
voraussichtliche Rechnungshöhe, die sich aus Grund- und 
Verbrauchspreis zusammen setzt. Schalten Sie dafür ggf. 
einmalige Vergünstigungen, insbesondere den Filter „Bonus 
mit einberechnen“ aus. Bonuszahlungen, Freikilowattstun-
den und sonstige Vergünstigungen sind regelmäßig einma-
lige Vorteile, die oft erst in der Jahresabrechnung verrechnet 
werden. Im Kleingedruckten werden sie zudem oft einge-
schränkt. Teilweise werden sie gar nicht gewährt, wenn der 
Vertrag innerhalb des ersten Jahres gekündigt wird. Arbeits- 
und Grundpreis sind bei Tarifen mit hohem Bonus häufig 
nicht besonders günstig, sondern die Ersparnis ergibt sich 
allein aus dem Bonus. Im zweiten Jahr sind so gut wie kei-
ne Einsparungen mehr möglich, weil es keinen Bonus mehr 
gibt. Um weiterhin Geld sparen zu können, sollten Sie bei 
Bonusangeboten nach einem Jahr erneut wechseln.

Wählen Sie keine Angebote mit Kaution, Vorkasse oder  
Sonderabschlag. Wird das Unternehmen insolvent, be-
steht die Gefahr, dass Ihr Geld verloren ist.

l Preisgarantien werden oft im Kleingedruckten einge-
schränkt, so dass der Strom trotzdem teurer werden kann, 
wenn zum Beispiel Steuern steigen oder neue Abgaben 
oder Umlagen eingeführt werden. Außerdem sind diese 
Tarife oft mit einer langen Vertragslaufzeit verbunden. Falls 
es zum Zeitpunkt Ihres Wechsels Anzeichen dafür gibt, 
dass der Strompreis in naher Zukunft steigt, könnte eine 
Preisgarantie auf Grundlage günstiger Preise sinnvoll sein. 
Ansonsten kann man diese Garantien aber eher vernach-
lässigen.

l Paketpreise mit Festpreis (Flatrate-Tarife) für eine be-
stimmte Abnahmemenge in kWh sind nicht sinnvoll, wenn 
Sie mit Strom heizen. Sie müssen bei dieser Art von An-
gebot Ihren Strombedarf genau kennen und für zukünftige 
Heizperioden ist dieser nur schwer kalkulierbar. Verbrau-
chen Sie weniger als im Paket gekauft, zahlen Sie trotzdem 
den vollen Paketpreis. Es gibt keine Erstattung. Bei einem 
Mehrverbrauch kann jede zusätzliche Kilowattstunde sehr 
teuer werden. Der Mehrverbrauchspreis ist sehr hoch. Es 
empfiehlt sich, Angebote mit Paketpreisen zu vermeiden.

Die Kosten für den Messstellenbetrieb kann der Mess-
stellenbetreiber entweder selbst in Rechnung stellen oder 
der Energieversorger rechnet sie gleich mit ab. Diese Kos-
ten entstehen für Installation, Wartung, Eichung etc. Wer 
letztendlich die Rechnung an Sie richtet, hängt von der 
Vereinbarung ab, die der Messstellenbetreiber mit Ihrem 
Lieferanten getroffen hat. Das können Sie nicht beeinflus-
sen. Wenn aber Ihr Energielieferant mit Ihnen den Mess-
stellenbetrieb für den Betreiber abrechnet, muss er Ihnen 
das im Vertrag und am Ende auch auf der Rechnung kennt-
lich machen.

Weitere Informationen unter www.energieberatung-rlp.de.

Jede gesparte Kilowattstunde spart auch ohne einen 
Anbieterwechsel Geld und schont die Umwelt.

Was Sie als Gebäudeeigentümer oder als Mieter tun kön-
nen, um Energie zu sparen, erfahren Sie bei der Verbrau-
cherzentrale. Die kostenlose Energiesparberatung findet 
in 70 Orten in Rheinland-Pfalz statt.
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ANFORDERN VON 
ANGEBOTEN

Angebote und Unterlagen von Versorgern können Sie auf ver-
schiedenen Wegen anfordern.

Wenn Sie lieber direkt und ohne Vermittler einen Vertrag ab-
schließen wollen, können Sie die Vertragsunterlagen in der 
Regel auf der Internetseite Ihres neuen Wunschanbieters an-
fordern. Etliche Anbieter bieten dies ausschließlich per Mail 
oder über einen online-Kundenzugang (Online-Account) an.

Sie können Angebot und Unterlagen auch telefonisch anfor-
dern. Seriöse Unternehmen fragen in solchen Gesprächen 
nicht Ihre Zählernummer oder Bankdaten ab. Für das Zusen-
den eines Angebots braucht das Unternehmen lediglich Ihre 
Anschrift.

Sie können einen Vertrag auch direkt über ein Wechselportal 
abschließen. Bei diesem Weg wird das Wechselportal zum 
Vertragsvermittler (Ausführlicher in Schritt 7).

PRÜFUNG DER VERTRAGS-
UNTERLAGEN 

Liegen Ihnen die Unterlagen vor, prüfen Sie insbesondere  
folgende Punkte gründlich:

l  Laufzeit, Verlängerung, Kündigungsfrist, Vorkasse

l  Qualität des Kundenservice, Erreichbarkeit, Ansprech-
partner

l  Ist der Lieferbeginn genannt? In der Regel wird im Vertrag 
noch kein Termin für den Lieferbeginn genannt. Der neue 
Lieferant muss aber nach Vertragsabschluss zeitnah be-
stätigen, ab wann er Sie beliefern kann. Nachdem er Sie 
als Kunden beim Netzbetreiber angemeldet hat, darf der 
Wechsel nicht länger als drei Wochen dauern. Andern-
falls können Sie vom Lieferanten oder vom Netzbetreiber 
Schadensersatz verlangen.

l  Sind alle Preisbestandteile genau aufgeführt? Grund- und 
Verbrauchspreis müssen grundsätzlich bei privaten End-
kunden als Brutto-Betrag angegeben werden.

l  Sind die Kosten für den Messstellenbetrieb bei intelligen-
ten Stromzählern (Smart Metern) enthalten oder werden sie 
gesondert durch den Messstellenbetreiber abgerechnet?

Achtung bei der Nutzung von Vergleichsportalen

Vorsicht ist bei besonders niedrigen Preisen ge-
boten. Immer wieder locken Billiganbieter Kunden mit 
einem hohen Bonus im ersten Jahr. Dieser lässt den 
Preis sehr günstig erscheinen. Viele Verbraucher haben 
schlechte Erfahrungen mit solchen Anbietern gemacht, 
die falsche Rechnungen stellen, nach Vertragsabschluss 
die Preise drastisch erhöhen, einen vereinbarten Bonus 
nicht zahlen oder Guthabenerstattungen verzögern. Es 
kann nicht schaden, bei Vertragsschluss im Internet Ver-
sprechungen zu den Bonuskonditionen in sogenannten 
Screenshots, also Bilder von der Bildschirmanzeige, fest-
zuhalten, um diese im Streitfall belegen zu können.

Tests zu Vergleichsportalen finden Sie von Zeit zu Zeit in 
der Zeitschrift „Finanztest“.

Beim Vergleich ist es also wichtig, dass Sie ein Angebot mit 
Messstellenbetrieb nicht mit einem Angebot ohne Messstellen-
betrieb vergleich, es sei denn, sie rechnen aus dem einen 
Angebot die Kosten für den Messstellenbetrieb heraus.

Beispiele für Vergleichsportale, die auch Stromversorgungs-
angebote listen:

l  energieverbraucherportal.de

l  check24.de

l  verivox.de
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UNTERZEICHNETEN LIEFER-
VERTRAG ABSCHICKEN

Wenn Sie alles geprüft haben und keine Bedenken beste-
hen, unterschreiben Sie den Auftrag/Vertrag und senden 
Sie ihn zurück an Ihren Anbieter. 

Falls Sie Zweifel haben, können Sie sich bei der Verbrau-
cherzentrale erkundigen, ob über den neuen Anbieter Auf-
fälligkeiten bekannt sind. Auch im Internet können Sie sich 
in Beschwerdeforen erkundigen.

Wenn Sie den Wechsel innerhalb kurzer Zeit hinbekommen 
müssen, vergessen Sie nicht, im Auftrag/Vertragsschluss zu 
vermerken, dass Sie Ihren alten Versorger bereits selbst ge-
kündigt haben.

Eile ist angesagt, wenn Sie zum Beispiel wegen einer Preis-
erhöhung Ihres derzeitigen Anbieters kurzfristig von Ihrem 
Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht haben und nun 
kurz vor Vertragsende zu einem neuen Versorger wechseln 
möchten. Doch auch hier gilt: Keine Sorge, wenn etwas 
schiefgeht, muss Sie Ihr Grundversorger beliefern. Das ist 
gesetzlich geregelt.

Schicken Sie die Unterlagen per Mail direkt an den neuen 
Anbieter.

Wenn Sie den Vertrag über ein Wechselportal abschließen 
möchten, folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie sich 
über die entsprechenden Buttons durch bis zum Vertrags-
schluss.

Das Wechselportal schließt damit in Ihrem Namen den  
Vertrag mit dem neuen Anbieter ab und verdient sich die 
Wechselprovision, die Ihr neuer Anbieter dafür an das Portal 
bezahlen muss.
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Lesen Sie immer alles genau, bevor Sie etwas per 
Maus-Klick bestätigen. Achten Sie darauf, unge-

wollte Zusatzangebote abzulehnen. Am Ende verpflich-
ten Sie sich, den geschlossenen Vertrag einzuhalten. 
Ausnahme: Es wird etwas nach geltendem Recht Unzu-
lässiges vereinbart.

Der Vertragsschluss findet erst statt, wenn das Unterneh-
men bzw. das Wechselportal, Ihren Auftrag annimmt. Da-
von erfahren Sie allerdings erst kurze Zeit später (Seite 18).

l  Gibt es verschiedene Zahlungsmöglichkeiten? Der Strom-
lieferant muss mindestens zwei Zahlungsweisen an-
bieten, kann also nicht auf eine Einzugsermächtigung 
bestehen. Mindestens eine Zahlungsmöglichkeit muss 
unentgeltlich sein. 

l  Wann und unter welchen Bedingungen wird ein etwaiger 
Bonus oder Rabatt verrechnet? Ist dies nicht klar und ein-
deutig im Kleingedruckten zu finden, wählen Sie lieber 
ein anderes Angebot.

l  Übernimmt der neue Lieferant die Kündigung des lau-
fenden Vertrags? In der Regel erteilen Sie Ihrem neuen 
Lieferanten eine Vollmacht zur Kündigung. Sind Sie durch 
Fristen aber gezwungen, kurzfristig zu kündigen, tun Sie 
es selbst und teilen Sie dies Ihrem neuen Anbieter mit.

l  Wie funktioniert das Ablesen des Zählers? Der Strom-
lieferant verwendet im Normalfall die Ablesedaten des 
Netzbetreibers. Er kann aber auch mit Ihnen vereinbaren, 
dass Sie die Ablesung selbst vornehmen. Eine Schätzung 
ist nur ausnahmsweise zulässig. Für die Verbrauchsab-
grenzung einzelner Zeitabschnitte innerhalb eines Ab-
rechnungsjahres, etwa bei zwischenzeitlichen Preisände-
rungen, ist es jedoch üblich, dass nicht abgelesene Werte, 
sondern Durchschnittswerte genutzt werden.
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ÄRGER MIT DEM NEUEN  
ANBIETER
1. Verzögerungen bis zum Lieferbeginn

Der Lieferbeginn verzögert sich nur selten. Da die Energie-
versorgung ein typisches Massengeschäft ist, kann es aber 
in Einzelfällen zu Problemen kommen.

Dauert der Wechsel nach der Anmeldung beim Netzbetrei-
ber länger als drei Wochen (siehe oben Schritt 8), haben Sie 
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) gegebenenfalls 
einen Schadenersatzanspruch gegen den neuen oder alten 
Lieferanten (§20a Abs. 4 EnWG). Um herauszufinden, ob die 
Anmeldung bereits erfolgt ist, können Sie Ihren regionalen 
Verteilnetzbetreiber anrufen. Wenn Sie Ihre Zählernummer 
angeben, kann er Ihnen Auskunft darüber geben, was an Ih-
rer Anschlussstelle (Zähler) bereits für den Wechsel gesche-
hen ist.

Ob Sie wegen eines verzögerten Wechsels Schadenersatz 
geltend machen können, lassen Sie am besten durch einen 
Juristen prüfen. Die Verbraucherzentrale informiert und be-
rät Sie gerne.

2. Ärger nach Lieferbeginn

Wie wichtig neben dem Preis ein guter Service und eine gute 
Erreichbarkeit sind, merkt man erst, wenn Probleme auftau-
chen.

Jeder Energieversorger ist verpflichtet, bei sich eine Stelle 
für Beschwerden einzurichten. Diese ist oft nur per Mail zu 
erreichen. Wenn Sie sich beschweren wollen, weil etwas 
nicht so läuft, wie vereinbart, dann schreiben Sie eine Be-
schwerde an das Unternehmen. Zwei Sachen sind dabei 
wichtig:

Schreiben Sie in die Betreffzeile des Briefs oder der Mail im-
mer „Beschwerde mit Frist“.

Setzen Sie in der Beschwerde immer eine Frist, also ein ge-
naues Datum, bis wann die Beschwerde erledigt sein muss. 
Sie müssen dabei mindestens vier Wochen Zeit geben. Beim 
Formulieren einer guten Beschwerde hilft die Verbraucher-
zentrale.

19

ABWARTEN
Die Netz Ab- und Anmeldung sowie die Kündigung des Alt-
vertrages erfolgen ohne Ihr Zutun

Der neue Anbieter kündigt mit Ihrer Vollmacht Ihren Vertrag 
bei Ihrem bisherigen Versorger, es sei denn Sie haben Ihr 
Sonderkündigungsrecht ausgeübt und selbst gekündigt. 
Gleichzeitig meldet er Sie beim Netzbetreiber, also beim 
Stromleitungseigentümer, an. Ab dem Zeitpunkt dieser An-
meldung besteht für alle Beteiligten die Pflicht, den Wechsel 
spätestens innerhalb von drei Wochen hinzubekommen.

Der alte Versorger bestätigt die Kündigung und meldet Sie 
zum Datum der Kündigung beim Netzbetreiber ab. Beide 
Versorger, alt und neu, müssen also mit dem Leitungseigen-
tümer kommunizieren, damit der Wechsel ohne Probleme 
klappt. Das dauert in der Regel nicht lange, da die Prozesse 
automatisch ablaufen.

VERTRAGSABSCHLUSS
Sie erhalten eine Bestätigung über den Vertragsabschluss 
und den Lieferbeginn

Kurze Zeit später erhalten Sie vom neuen Anbieter ein  
Schreiben, in dem Ihnen der voraussichtliche Liefertermin 
mitgeteilt wird. 

BESTÄTIGUNG
Sie erhalten eine Kündigungsbestätigung und eine Schluss-
rechnung. Danach sollten Sie eine Kündigungsbestätigung 
von Ihrem alten Anbieter erhalten. Die Schlussrechnung 
muss Ihnen spätestens sechs Wochen nach Vertragsende 
zugehen. Prüfen Sie hier alle Details (abgerechnete Preise, 
Zählerstände, vereinbarte Bonusauszahlungen etc.).
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DEN VERTRAG ZURÜCKZIEHEN 
– WIDERRUF DES VERTRAGES
Bei Verträgen, die Sie per Brief, E-Mail, im Internet oder 
außerhalb geschlossener Geschäftsräume eines Unterneh-
mens, etwa beim Vertreterbesuch oder an einem Werbe-
stand in der Fußgängerzone, abschließen, haben Sie ein 
gesetzliches Widerrufsrecht. Machen Sie hiervon Gebrauch, 
wird der Vertrag unwirksam. Die Frist zur Erklärung des  
Widerrufs beträgt 14 Tage und beginnt mit Vertragsabschluss 
– vorausgesetzt, der Anbieter hat Sie ordnungsgemäß über 
Ihr Widerrufsrecht informiert. Dies muss in der Regel schrift-
lich, per Fax oder E-Mail geschehen; bei telefonisch ge-
schlossenen Verträgen genügt es, wenn der Anbieter Ihnen 
die Widerrufsbelehrung am Telefon vorliest. 

Fehlt die ordnungsgemäße Belehrung, erlischt Ihr Wider-
rufsrecht erst nach maximal einem Jahr und 14 Tagen. Ein 
nicht-schriftlicher Widerruf, etwa per Telefon, ist zwar mög-
lich, aber nicht zu empfehlen. Im Zweifelsfall müssen Sie 
nämlich beweisen, dass Sie den Widerruf innerhalb der 
Frist erklärt haben. Wählen Sie deshalb lieber die Textform, 
also etwa ein Einschreiben, eine E-Mail oder ein Fax, und 
bewahren Sie den Versandnachweis beziehungsweise den 
Sendebericht auf. Den Zugang des Widerrufs sollten Sie sich 
ausdrücklich bestätigen lassen. 

Haben Sie bis zum Widerruf bereits Strom erhalten, müs-
sen Sie hierfür den vereinbarten Preis zahlen. Dazu sind Sie 
aber nur verpflichtet, wenn Sie vom Anbieter ausdrücklich 
verlangt haben, dass die Lieferung schon innerhalb der  
Widerrufsfrist beginnen soll.

Es gibt noch weitere rechtliche Möglichkeiten, einen Vertrag 
wieder zu lösen. Dazu gehören neben einer ordentlichen 
Kündigung auch die fristlose Kündigung, der Rücktritt vom 
Vertrag oder ggf. die Anfechtung des Vertrages. Ob diese 
möglich sind, lassen Sie am besten durch einen Juristen be-
urteilen. Es kommt immer darauf an, was genau passiert ist. 
Beratung bietet die Verbraucherzentrale.
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Wenn die Beschwerde nicht hilft, stellen Sie einen kosten-
losen Antrag auf Schlichtung des Streits bei der „Schlich-
tungsstelle Energie“ in Berlin. Das können Sie direkt auf der 
Seite der Schlichtungsstelle www.schlichtungsstelle-ener-
gie.de/schlichtungsantrag.html mit einem online-Formular 
machen. Die Verbraucherzentrale hilft auch hier gerne bei 
der Beurteilung der Rechtslage und bei der Formulierung 
des Antrags.

3. Der Anbieter hat kein Geld mehr – Insolvenz

Wenn ein Stromversorger beim Amtsgericht einen Insolvenz-
antrag stellt, entscheidet der Insolvenzverwalter, ob und unter 
welchen Bedingungen die Geschäfte weitergeführt werden. 
Ihr Vertrag endet also nicht gleich mit dem Insolvenzantrag. 
Erst sobald Sie erfahren, dass das insolvente Unternehmen 
die Versorgung einstellt, sollten Sie fristlos kündigen und 
eine etwaige Einzugsermächtigung widerrufen, um doppelte 
Zahlungen zu vermeiden. Verschicken Sie die Kündigung per 
Einschreiben und geben Sie in der Kündigung als Grund für 
die Kündigung „wegen Versorgungseinstellung“ an.

Der Strom fließt aber weiter, denn der örtliche Grundversor-
ger übernimmt in diesem Falle Ihre Belieferung bis zu drei 
Monate lang in der Ersatzversorgung und anschließend au-
tomatisch bis auf weiteres in der Grundversorgung. Die Be-
lieferungskonditionen in der Ersatz- und Grundversorgung 
sind gleich. Aus der Ersatz- und Grundversorgung können 
Sie daher schnell und problemlos zu einem anderen Anbie-
ter wechseln.
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BESONDERHEITEN BEI  
ÖKOSTROM
Einen Tarif mit Ökostrom zu wählen, bringt der Energie- 
wende nicht viel. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird 
in Deutschland vor allem über die Erneuerbare-Energien-
Umlage (EEG-Umlage) finanziert. Diese Umlage fällt unab-
hängig davon an, ob man einen Tarif mit oder ohne Ökostrom 
hat. Als Verbraucher bezahlen Sie für jede verbrauchte Kilo-
wattstunde Strom rund 6,8 Cent dafür (Stand: 2018). Somit  
finanzieren Sie mit einem Viertel Ihrer Stromkosten den  
Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Der gesamte grüne Strom, der mit der EEG-Umlage gefördert 
wird, darf nicht gesondert als Ökostrom verkauft werden. Der 
Betreiber eines Erneuerbare-Energien-Kraftwerks muss sich 
also entscheiden: Staatliche EEG-Förderung oder Vermark-
tung als Ökostrom? Der Großteil hat bislang die staatliche 
Förderung gewählt. Das heißt auch: Es gibt in Deutschland 
kaum Strom, der als Ökostrom verkauft werden darf. Statt-
dessen stammt dieser meist aus dem Ausland. Der Zubau 
an grünen Erzeugungsanlagen in Deutschland geht deshalb 
fast vollständig auf die EEG-Förderung zurück. Ökostromta-
rife spielen dabei kaum eine Rolle.

Wenn Sie dennoch einen Ökostromtarif wählen wollen,  
sollten Sie einen Tarif mit Label und einem anspruchsvollen 
Kriterienkatalog wählen. Zu nennen sind hier das ok-power 
Label, das Grüner Strom Label und die bei EcoTopTen ge-
nannten Tarife. 
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BESONDERHEITEN BEI UMZUG
Müssen Sie den Vertrag beim Umzug mitnehmen?

Unterscheiden Sie grundlegend zwei Situationen beim Umzug:

l  Sie sind in der Grundversorgung des örtlichen Anbieters. 
Dann kündigen Sie den Vertrag mit einer Frist von zwei 
Wochen zum Datum des Auszugs. Am Umzugstag selbst 
sollten Sie sich Zählerstand und Zählernummer in Ihrer 
alten Wohnung notieren und beides dem bisherigen 
Grundversorger und dem Netzbetreiber mitteilen. Diese 
Daten sollten Sie auch beim Übergabetermin in der neu-
en Wohnung notieren und sie dem Netzbetreiber und 
dem aktuellen Lieferanten mitteilen. 

l Sie sind in einem Sondervertrag eines bestimmten An-
bieters oder des Grundversorgers. Dann müssen Sie sich 
genau an das Kleingedruckte des Vertrages, die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, halten. 

 Ist dort geregelt, dass ein Umzug ein Grund für ein Son-
derkündigungsrecht ist, ist die Sache unproblematisch. 
Beachten Sie dann die dort genannte Frist, zum Beispiel 
„Bei Umzug können Sie den Vertrag binnen zwei Wochen 
kündigen“.

 Ist im Kleingedruckten geregelt, dass Sie den Vertrag 
an den neuen Wohnort mitnehmen müssen, wenn Ihr 
Vertragspartner Sie auch dort zu unveränderten Kondi-
tionen beliefern kann, so ist das nach Auffassung der 
Verbraucherzentrale zulässig.

 Ist im Vertrag nichts geregelt, so ist die Sache rechtlich 
nicht einwandfrei geklärt. Die Grundversorgungsverord-
nungen haben in ihrer früheren Fassung bei Umzug ein 
Recht zur Kündigung eingeräumt. Da die Verordnung oft 
Vorbild für Vertragsgestaltungen ist, könnte man sich da-
rauf berufen. Auf der anderen Seite liegt das Risiko bzw. 
die Verantwortung für den Umzug immer bei Ihnen. Inso-
fern ist nicht auszuschließen, dass im Streitfalle ein Ge-
richt entscheidet, dass Sie zumindest die Grundgebühr 
für die fehlenden Monate noch bezahlen müssen.

Bei solchen unklaren Situationen können Sie Rat bei der 
Verbraucherzentrale holen.

In jedem Fall sollten Sie sich die Zählerdaten am 
alten und neuen Wohnort notieren.

Vertiefende Informationen zu Ökostrom finden Sie 
unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/oekotarife.
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Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Seppel-Glückert-Passage 10 
55116 Mainz

Tel. 0 61 31/28 48-0 
Fax 0 61 31/28 48-13

energie@vz-rlp.de 
www.verbraucherzentrale-rlp.de

KONTAKT
Sie wollen den Anbieter wechseln oder haben Probleme 
beim Versorgerwechsel? 

Telefonische Rechtsberatung kostenlos unter 0800 60 75 500 

Montag, Dienstag und Donnerstag 10 bis 13 Uhr

Ihnen droht eine Anschlusssperre oder Ihr Anschluss  
ist schon gesperrt?  

Telefonische Energiekostenberatung  

kostenlos unter 0800 60 75 700 

Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr

Sie wollen wissen, wie Sie Energie sparen können? 

Telefonische Beratung kostenlos unter 0800 60 75 600 
Montag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr; 
Dienstag und Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Persönliche Beratung zu den drei Themen in den  
örtlichen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz  
Terminvereinbarung unter (06131) 28 48 0 oder online über 
www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp.

Die Anschriften der Beratungsstellen finden Sie unter 
www.verbraucherzentrale-rlp.de/beratungsorte-rlp.

Kosten: 
l persönliche Beratung zum Anbieterwechsel 5 Euro 
l persönliche Energierechtsberatung 18 Euro  
l Energiekostenberatung und Energieberatung kostenfrei


